
Allgemeine Geschäftsbedingungen
des Deutschen Fachverlags

bzgl. Aboverträgen für HORIZONT

1. Die Bestellung ist ein bindendes Angebot. HORIZONT, Deutscher Fachverlag GmbH kann dieses Angebot 
durch Zusendung einer Auftragsbestätigung innerhalb von 2 Wochen annehmen. Der Vertrag bestimmt 
sich ausschließlich nach diesen AGB, die der Besteller mit seiner Bestellung akzeptiert. Besondere Verein-
barungen und Nebenabreden werden nur nach schriftlicher Bestätigung von HORIZONT, Deutscher Fach-
verlag GmbH, gültig. Ein Anspruch auf Vertragsabschluss besteht nicht. HORIZONT, Deutscher Fachverlag 
GmbH kann den Vertragsabschluss mit einem Kunden ohne Begründung ablehnen.
2. Die Lieferung beginnt in der Regel spätestens 2 Wochen nach Auftragserteilung. Bei Lieferstörungen 
auf Grund höherer Gewalt (auch Streik und Aussperrung) wird HORIZONT, Deutscher Fachverlag GmbH, 
von der Pflicht der Lieferung frei - der Kunde wird von der Zahlungsverpflichtung ebenfalls befreit.
3. Die Abonnementgebühren sind unmittelbar nach Rechnungsstellung jeweils im Voraus zur Zahlung 
fällig. Der Bezugspreis ist der für alle Presseerzeugnisse geltenden Preisbindung durch den Verlag unter-
worfen. Eine Preiserhöhung kann im angemessenen Umfang aufgrund gestiegener Produktions- oder 
Vertriebskosten vorgenommen werden (Papier-, Druck-, Lohn- und Vertriebskosten). Eine Preiserhöhung 
berechtigt nicht zur außerordentlichen Kündigung.
4. Leistet der Besteller keine fristgerechte Zahlung, wird HORIZONT, Deutscher Fachverlag GmbH, unter 
Fristsetzung mahnen. Lässt der Besteller die Mahnung unbeachtet, wird HORIZONT, Deutscher Fachverlag 
GmbH ihm unter Hinweis auf die ihm zustehenden Recht eine Nachfrist nach § 281 Abs. 1 BGB setzen. 
Lässt der Besteller auch diese Nachfrist unbeachtet, ist HORIZONT, Deutscher Fachverlag GmbH, berechtigt, 
die bis zum Ende des laufenden Bezugszeitraumes (höchstens ein Jahr) fälligen Bezugsgebühren zzgl. der 
angefallenen Mahnkosten zu beanspruchen oder die weitere Vertragserfüllung abzulehnen und Schadens-
ersatz statt der Leistung verlangen.
5. Der Kunde steht dafür ein, dass alle von ihm angegebenen Daten wahrheitsgemäß und vollständig sind. 
HORIZONT, Deutscher Fachverlag GmbH ist berechtigt, sich eine eventuelle Vertretungsbefugnis auf Seiten 
des Kunden schriftlich nachweisen zu lassen. Der Kunde verpflichtet sich, HORIZONT, Deutscher Fachverlag 
GmbH alle eintretenden Änderungen der gemachten Registrierungsangaben unverzüglich schriftlich mit-
zuteilen. Änderungen der Lieferadresse sind 

mindestens 2 Wochen vorher mitzuteilen. Der Kunde ermächtigt die Deutsche Post AG, eventuelle Adress-
änderungen des Kunden an HORIZONT, Deutscher Fachverlag GmbH mitzuteilen. Insbesondere fehlende 
Zustellungen der/des abonnierten Titel/s aufgrund der Nichtmitteilung einer geänderten Adresse des Kun-
den fallen nicht in den Haftungsbereich von HORIZONT, Deutscher Fachverlag GmbH. Der Kunde ist mit 
der automatisierten Verarbeitung seiner Daten einverstanden. HORIZONT, Deutscher Fachverlag GmbH, 
verarbeitet die personenbezogenen Daten unter Beachtung der geltenden Datenschutzgesetze.

6. Die Kündigung des Vertragsverhältnisses bedarf der Schriftform. Abonnements verlängern sich auto-
matisch um ein Jahr, wenn der Kunde sie nicht bis 6 Wochen zum Ende des jeweiligen Bezugszeitraumes 
kündigt. Testabonnements mit nachfolgendem Jahresabobezug können bis Ende des Testzeitraumes ge-
kündigt werden.
7. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB den gesetzlichen Regelungen widersprechen und unwirksam 
sein, so wird der Vertrag im Übrigen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung wird von den Vertrags-
parteien einvernehmlich durch eine solche Bestimmung ersetzt, welche dem wirtschaftlichen Sinn und 
Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise am nächsten kommt. Diese Regelung gilt 
entsprechend bei Regelungslücken.
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Für das Werbegeschäft in Printmedien
1. „Anzeigenauftrag“ im Sinn der nachfolgenden Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer 
oder mehrerer Anzeigen oder anderer Werbemittel eines Werbung-
treibenden oder sonstigen Inserenten in einer Druckschrift zum Zweck 
der Verbreitung.
2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines 
Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen eines Ab-
schlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so 
ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten An-
zeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 
genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird. Bei Abschlüssen 
ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten Frist auch 
über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzei-
gen abzurufen.
3. Die Anzeigenpreise ergeben sich aus der bei Vertragsabschluss gül-
tigen Anzeigenpreisliste des Verlages. Ändert sich der Anzeigentarif 
nach Vertragsabschluss, ist der Verlag berechtigt, den Preis nach der 
zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültigen Preisliste zu berech-
nen; dies gilt nicht im Geschäftsverkehr mit Nichtkaufleuten, sofern 
zwischen dem Vertragsabschluss und dem Zeitpunkt der Veröffentli-
chung nicht mehr als 4 Monate vergangen sind. Werbeagenturen und 
Werbemittlern ist es untersagt, die vom Verlag gewährten Mittlerge-
bühren ganz oder teilweise an ihre Auftrag geber weiterzugeben.
4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht 
zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger 
weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten 
und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem 
Verlag zu erstatten. Beruht die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im 
Risikobereich des Verlages, so hat der Auftraggeber keinen Erstat-
tungsanspruch.
5. Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeter-
zeilen dem Preis entsprechend in Anzeigen-Millimeter umgerechnet.
6. Aufträge für Anzeigen und andere Werbemittel, die erklärtermaßen 
ausschließlich in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder 

an bestimmten Plätzen der Druckchrift veröffentlicht werden sollen, 
müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber 
noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag 
auf diese Weise nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden in 
der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrück lichen 
Vereinbarung bedarf.
7. Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens zwei Seiten an 
den Text und nicht an andere Anzeigen angrenzen. Anzeigen, die auf-
grund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar 
sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich 
kenntlich gemacht.
8. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Ab-
rufe im Rahmen eines Abschlusses – und Beilagenaufträge wegen des 
Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, 
sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, 
dasselbe gilt, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche 
Bestimmungen verstößt oder deren Veröffentlichung für den Verlag 
unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, 
Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben werden. Anzeigenauf-
träge für andere Werbemittel sind für den Verlag erst nach Vorlage 
eines Musters des Werbemittels und deren Billigung bindend. Werbe-
mittel, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck 
eines Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremd-
anzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Die Ablehnung eines 
Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.
9. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier 
Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. 
Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druckqua-
lität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglich-
keiten. Für er kennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen 
fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an.
10. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, un-
richtigem oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige, der keinen 
unwesentlichen Fehler darstellt, Anspruch auf Zahlungsminderung 
oder eine einwandfreie Ersatz anzeige, aber nur in dem Ausmaß, in 
dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag 

eine ihm für deren Veröffentlichung gesetzte an gemessene Frist ver-
streichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat 
der Auftraggeber ein Recht auf Preisminderung oder Rückgängigma-
chung des Auftrages. Schadensersatzansprüche aus positiver Forde-
rungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter 
Handlung sind insbesondere bei telefonischer Auftragserteilung 
ausgeschlossen; Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der 
Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren 
Schadens und der Höhe nach auf das für die betreffende Anzeige 
oder Beilage zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe 
Fahr lässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und seiner 
Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen des 
Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Im kaufmän-
nischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber hinaus auch nicht 
für grobe Fahr lässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen 
ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem 
Umfang nach auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des be-
treffenden Anzeigenentgelts beschränkt. Reklamationen müssen au-
ßer bei nicht offensichtlichen Mängeln innerhalb von 4 Wochen nach 
Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.
11. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. 
Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der 
zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehler-
korrekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probeab-
zuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.
12. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die 
nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berech-
nung zugrunde gelegt.
13. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rech-
nung sofort, möglichst aber 14 Tage nach Veröffentlichung der An-
zeige übersandt.
Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen vom 
Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht 
im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart 
ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste 
gewährt.
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14. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Ein-
ziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die 
weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zu-
rückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. 
Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auf-
traggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines 
Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht 
auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung 
des Betrages und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträ-
ge abhängig zu machen.
15. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzei-
genbeleg. Je nach Art und Umfang des Anzeigenauftrages werden 
Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige Belegnummern 
geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an sei-
ne Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über die 
Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.
16. Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen und 
Zeichnungen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu ver-
tretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausfüh-
rungen hat der Auftraggeber zu tragen.
17. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über 
mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung hergeleitet wer-
den, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige begin-
nenden Insertionsjahres die in der Preisliste oder auf andere Weise 
genannte durchschnittliche Auflage oder – wenn eine Auflage nicht 
genannt ist – die durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften ge-
gebenenfalls die durchschnittlich tatsächlich verbreitete) Auflage des 
vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird. Eine Auflagenmin-
derung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigender Mangel, 
wenn sie
 bei einer Auflage bis zu   50 000 Exemplaren  20 v. H.,
 bei einer Auflage bis zu  100 000 Exemplaren  15 v. H.,
 bei einer Auflage bis zu 500 000 Exemplaren  10 v. H.,
 bei einer Auflage über  500 000 Exemplaren  5 v. H.
beträgt.

Preisminderungsansprüche sind jedoch ausgeschlossen, wenn der 
Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage unter dem 
Anerbieten, vom Vertrag zurückzutreten, rechtzeitig Kenntnis gege-
ben hat.
18. Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung 
und rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines or-
dent-lichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf 
Ziffernanzeigen werden nur auf dem normalen Postweg weiter-
geleitet. Die Eingänge auf Ziffernanzeigen werden vier Wochen 
aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist nicht abgeholt sind, 
werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag zurück, 
ohne dazu verpflichtet zu sein. Dem Verlag kann einzelvertraglich 
als Vertreter das Recht eingeräumt werden, die eingehenden Ange-
bote anstelle und im erklärten Interesse des Auftraggebers zu öff-
nen. Briefe, die das zulässige Format DIN A4 überschreiten sowie 
Waren-, Bücher-, Katalogsendungen und Päckchen sind von der 
Weiterleitung ausgeschlossen und werden nicht entgegengenom-
men. Eine Entgegennahme und Weiterleitung kann dennoch aus-
nahmsweise für den Fall vereinbart werden, dass der Auftraggeber 
die dabei entstehenden Gebühren/Kosten übernimmt.
19. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den 
Auftraggeber zurückgesandt. Bewahrt der Verlag die Werbemittel 
auf, ohne dazu verpflichtet zu sein, so geschieht dies maximal für 
drei Monate.
20. Rabattgutschriften und Rabattnachbelastungen erfolgen grund-
sätzlich erst zum Ende des Insertionsjahres.
21. Platzierungsbestätigungen gelten nur unter Vorbehalt und können 
aus technischen Gründen geändert werden. In solchen Fällen kann der 
Verlag nicht haftbar gemacht werden.
22. Für den Anzeigenauftrag gilt deutsches Recht. Erfüllungsort ist der 
Sitz des Verlages. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Per-
sonen des öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen Sonderver-
mögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des Verlages. Soweit An-
sprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, 
bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nicht-Kaufleuten nach deren Wohn-

sitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, 
auch bei Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt 
oder hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes ver-
legt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.

Für das Werbegeschäft in Onlinemedien
(1) "Werbeauftrag" im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Schaltung eines 
Werbemittels oder mehrerer Werbemittel in Informa tions- und Kom-
munikationsdiensten, insbesondere dem Internet, zum Zwecke der 
Verbreitung.
(2) Für den Werbeauftrag gelten ausschließlich die Allge mei nen Geschäfts-
bedingungen sowie die Preisliste des Verlags, die einen wesentlichen Ver-
tragsbestandteil bildet. Die Gültig keit etwaiger Allgemeiner Geschäftsbe-
dingungen des Auftrag gebers oder sonstiger Inserenten ist, soweit sie mit 
diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht übereinstimmen, aus-
drücklich ausgeschlossen. Bei Aufträgen für Werbe schal tungen, die sich 
auf Online-Medien und andere Medien beziehen, gelten die jeweiligen 
Allgemeinen Geschäfts bedin gungen für das betreffende Medium.
2. Werbemittel
(1) Ein Werbemittel im Sinne dieser Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen kann zum Beispiel aus einem oder mehreren der ge-
nannten Elemente bestehen:
•  aus einem Bild und/oder Text, aus Tonfolgen und/oder Bewegtbildern 

(u.a. Banner),
•  aus einer sensitiven Fläche, die bei Anklicken die Verbin dung mit-

tels einer vom Auftraggeber genannten Online-Adresse zu weiteren 
Daten herstellt, die im Bereich des Auftraggebers liegen (z.B. Link).

(2) Werbemittel, die aufgrund ihrer Anordnung und/oder Gestaltung 
nicht als solche erkennbar sind, werden als Wer bung deutlich kenntlich 
gemacht.
3. Vertragsschluss
(1) Vorbehaltlich entgegenstehender individueller Verein barungen 
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kommt der Vertrag grundsätzlich durch schriftliche oder durch E-Mail 
erfolgende Bestätigung des Auftrags zu stande. Fehlt diese Bestäti-
gung, so kommt der Auftrag mit der Veröffentlichung der Online-
Werbung zustande.
Auch bei mündlichen oder fernmündlichen Bestätigungen liegen die 
Allgemeinen Geschäfts bedingungen zugrunde.
(2) Soweit Werbeagenturen Aufträge erteilen, kommt der Vertrag 
im Zweifel mit der Werbe agentur zustande, vorbe haltlich anderer 
schriftlicher Vereinbarungen. Soll ein Wer bungtreibender Auftrag-
geber werden, muss er von der Werbe agentur namentlich benannt 
werden. Der Verlag ist berechtigt, von den Werbeagenturen einen 
Mandatsnachweis zu verlangen.
(3) Werbung für Waren oder Leistungen von mehr als einem Werbung-
treibenden oder sonstigen Inserenten innerhalb eines Werbeauftritts (z.B. 
Banner-, Pop-up-Werbung ...) bedürfen einer zusätzlichen schriftlichen 
oder durch E-Mail geschlossenen Vereinbarung.
4. Abwicklungsfrist
Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht des Auftrag ge bers zum 
Abruf einzelner Werbemittel eingeräumt, so ist der Auf trag innerhalb 
eines Jahres seit Vertragsabschluss abzuwickeln.
5. Auftragserweiterung
Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der ver-
einbarten bzw. der in Ziffer 4 genannten Frist unter dem Vorbehalt 
vorhandener Kapazität auch über die im Auf trag genannte Menge 
hinaus weitere Werbemittel abzurufen.
6. Datenanlieferung
(1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, ordnungsgemäße, insbesondere 
dem Format oder technischen Vorgaben des Verla ges entsprechende 
Werbemittel rechtzeitig vor Schaltungs beginn anzuliefern. Für erkenn-
bar ungeeignete oder beschädigte Werbemittel-Unterlagen fordert der 
Verlag unverzüglich Ersatz an.
(2) Bewahrt der Verlag die Werbemittel auf, ohne dazu verpflichtet 
zu sein, so geschieht dies maximal für drei Monate.
(3) Kosten des Verlags für vom Auftraggeber gewünschte oder zu ver-
tretende Änderungen des Werbemittels hat der Auftraggeber zu tragen.

7. Ziffernanzeigen 
(1) Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und 
rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen 
werden – ohne dass eine Verpflichtung zur Weiterleitung besteht nur 
auf dem normalen Postweg weitergeleitet. Die Eingänge auf Ziffern-
anzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser 
Frist nicht ab ge holt sind, werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen 
sendet der Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein. Dem Verlag 
kann einzelvertraglich das Recht als Vertreter eingeräumt wer den, 
die eingehenden Angebote anstelle und im erklärten Interesse des 
Auftraggebers zu öffnen.
(2) Briefe, die das zulässige Format DIN A4 (Gewicht 50 g) über-
schreiten, sowie Waren-, Bücher-, Katalogsendungen und Päck-
chen sind von der Weiterleitung ausgeschlossen und werden nicht 
entgegengenommen. Eingehende E-Mails  wer den nur bis zu einer 
Datenmenge von 300 Kilobyte pro E-Mail weitergeleitet. Eine Entge-
gennahme und Weiterleitung kann dennoch ausnahmsweise für den 
Fall vereinbart werden, dass der Auftraggeber die dabei entstehenden 
Gebüh ren/Kosten übernimmt.
8. Ablehnungsbefugnis
(1) Der Verlag behält sich vor, Werbeaufträge – auch einzelne Abrufe 
im Rahmen eines Abschlusses – abzulehnen bzw. zu sperren, wenn 
• deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestim mungen ver-
stößt oder
•  deren Inhalt vom Deutschen Werberat in einem Beschwer de-

verfahren beanstandet wurde oder
•  deren Veröffentlichung für den Verlag wegen des Inhalts, der Her-

kunft oder der technischen Form unzumutbar ist.
(2) Insbesondere kann der Verlag ein bereits veröffentlichtes Wer-
bemittel zurückziehen, wenn der Auftraggeber nachträglich Ände-
rungen der Inhalte des Werbemittels selbst vornimmt oder die Daten 
nachträglich verändert werden, auf die durch einen Link verwiesen wird 
und hierdurch die Voraus setzungen des Absatzes 1 erfüllt werden.

9. Rechtegewährleistung
(1) Der Auftraggeber gewährleistet, dass er alle zur Schaltung des 
Werbemittels erforderlichen Rechte besitzt. Der Auftrag geber stellt 
den Verlag im Rahmen des Werbeauftrags von allen Ansprüchen 
Dritter frei, die wegen der Verletzung ge setz licher Bestimmungen 
entstehen können. Ferner wird der Verlag von den Kosten zur not-
wendigen Rechtsverteidigung freigestellt. Der Auftraggeber ist ver-
pflichtet, den Verlag nach Treu und Glauben mit Informationen und 
Unter lagen bei der Rechtsverteidigung gegenüber Dritten zu unter-
stützen. 
(2) Der Auftraggeber überträgt dem Verlag sämtliche für die Nut-
zung der Werbung in Online-Medien aller Art, einschließlich Internet, 
erforderlichen urheberrechtlichen Nutzungs-, Leistungs schutz- und 
sonstigen Rechte, insbesondere das Recht zur Vervielfältigung, Ver-
breitung, Übertragung, Sen dung, Entnahme aus einer Datenbank 
und Abruf, und zwar zeitlich und inhaltlich in dem für die Durchfüh-
rung des Auftrags notwendigen Umfang. Vorgenannte Rechte wer-
den in allen Fällen örtlich unbegrenzt übertragen und berechtigen 
zur Schaltung mittels aller bekannten technischen Verfahren sowie 
aller bekannten Formen der Online-Medien.
10. Gewährleistung des Verlags
(1) Der Verlag gewährleistet im Rahmen der vorhersehbaren Anfor-
derungen eine möglichst dem jeweils üblichen technischen Standard 
entsprechende, bestmögliche Wiedergabe des Werbe mittels. Dem 
Auftraggeber ist jedoch bekannt, dass es nach dem Stand der Tech-
nik wirtschaftlich nicht sinnvoll ist, ein von Fehlern vollkommen freies 
Programm zu erstellen. Die Gewähr leistung gilt nicht für unwesent-
liche Fehler.
Ein unwesentlicher Fehler in der Darstellung der Werbemittel liegt 
insbesondere vor, wenn er hervorgerufen wird
•  durch die Verwendung einer nicht geeigneten Darstellungssoft- 

und/oder Hardware (z.B. Browser) oder 
•  durch Störung der Kommunikationsnetze anderer Betreiber oder
• durch Rechnerausfall aufgrund Systemversagens,
•  durch unvollständige und/oder nicht aktualisierte Angebote auf so-
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genannten Proxies (Zwischenspeichern) oder 
•  durch einen Ausfall des Ad-Servers, der nicht länger als 24 Stunden 

(fortlaufend oder addiert) innerhalb von 30 Tagen nach Beginn der 
vertraglich vereinbarten Schaltung andauert.

Bei einem Ausfall des Ad-Servers über einen erheblichen Zeit raum 
(mehr als 10 Prozent der gebuchten Zeit) im Rah men einer zeitge-
bundenen Festbuchung entfällt die Zah lungs pflicht des Auftragge-
bers für den Zeitraum des Ausfalls. Weitere An sprüche sind ausge-
schlossen.
(2) Bei ungenügender Wiedergabequalität des Werbemittels, die kei-
nen unwesentlichen Fehler darstellt, hat der Auftrag ge ber Anspruch 
auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzwerbung, 
jedoch nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck des Werbemittels 
beeinträchtigt wurde. Bei Fehlschlagen oder Unzumutbarkeit der Er-
satzwerbung hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung 
oder Rücktritt vom Vertrag.
(3) Sind etwaige Mängel bei den Werbungsunterlagen nicht of-
fenkundig, so hat der Auftraggeber bei darauf beruhender unge-
nügender Veröffentlichung keine Ansprüche. Das Gleiche gilt bei 
Fehlern in wiederholten Werbeschaltungen, wenn der Auftraggeber 
nicht vor Veröffentlichung der nächstfolgenden Werbeschaltung auf 
den Fehler hinweist.

11. Leistungsstörungen
Fällt die Durchführung eines Auftrags aus Gründen aus, die der Ver-
lag nicht zu vertreten hat (etwa softwarebedingt oder aus anderen 
technischen Gründen), insbesondere wegen Rechner ausfalls, höherer 
Gewalt, Streik, aufgrund gesetzlicher Bestimmungen, Störungen aus 
dem Verantwortungsbereich von Dritten (z.B. anderen Providern), 
Netzbetreibern oder Leis tungs anbietern oder aus vergleichbaren 
Gründen, so wird die Durchführung des Auftrags nach Möglichkeit 
nachgeholt. Bei Nachholen in angemessener und für den Auftrag-
geber zumutbarer Zeit nach Beseitigung der Störung bleibt der Ver-
gütungsanspruch des Verlags bestehen. 
12. Haftung
(1) Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungs verlet zung, 
Verschulden bei Vertrags schluss und unerlaubter Hand lung beste-

hen nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit des Verlags, seines 
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen. Dies gilt nicht für die Haftung für 
zugesicherte Eigenschaften, bei Ver letzung von Leben, Körper und 
Gesundheit sowie für die Ver letzung wesentlicher Vertragspflichten; 
im letzten Fall ist die Haftung auf den vorhersehbaren Schaden be-
schränkt. Scha dens ersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung 
und Verzug sind bei leichter Fahrlässigkeit beschränkt auf Ersatz des 
vorhersehbaren Schadens.
(2) Bei grober Fahrlässigkeit des einfachen Erfüllungsgehilfen ist die 
Haftung gegenüber Unter nehmern dem Umfang nach auf den vor-
hersehbaren Schaden beschränkt. Dies gilt nicht für die Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten.
13. Preisliste
(1) Es gilt die im Zeitpunkt der Auftragserteilung im Internet veröffent-
lichte Preisliste. 
Ändert sich der Anzeigentarif nach Vertragsschluss, ist der Ver lag 
berechtigt, den Preis nach der zum Zeitpunkt der Ver öffentlichung 
gültigen Preisliste zu berechnen; dies gilt nicht im Geschäfts verkehr 
mit Verbrauchern, sofern zwischen dem Vertragsschluss und dem 
Zeitpunkt der Veröffent lichung nicht mehr als vier Monate vergan-
gen sind. 
(2) Nachlässe bestimmen sich nach der jeweils gültigen Preis liste. 
Werbeagenturen und sonstige Werbemittler sind verpflichtet, sich 
in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnun gen mit den Wer-
bungtreibenden an die Preislisten des jeweili gen Verlags zu halten. 
Rabattgutschriften und Rabattnach lässe erfolgen grundsätzlich erst 
zum Ende des Insertions jahres.
14. Nachlasserstattung
(1) Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Ver lag nicht 
zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger 
weiterer Rechtspflichten, den Unterschiedsbe trag zwischen dem 
gewährten und dem der tatsächlichen Ab nahme entsprechenden 
Nachlass dem Verlag zu erstatten.
(2) Der Auftraggeber hat, wenn nichts anderes vereinbart, rückwir-
kend Anspruch auf den seiner tatsächlichen Abnahme von Werbe-
mitteln innerhalb eines Jahres entsprechenden Nachlass, wenn er zu 
Beginn der Frist einen Vertrag abgeschlossen hat, der aufgrund der 

Preisliste zu einem Nachlass von vornherein berechtigt. 
Der Anspruch auf den Nachlass erlischt, wenn er nicht innerhalb von 
drei Monaten nach Ablauf der Jahresfrist geltend gemacht wird.
15. Zahlungsverzug
(1) Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen und Ein-
ziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungs ver zug die 
weitere Ausführung des laufenden Auftrags bis zur Zahlung zurück-
stellen und für die restliche Schaltung Voraus zahlung verlangen. 
(2) Objektiv begründete Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auf-
traggebers berechtigen den Verlag, auch während der Laufzeit des 
Vertrages, das Erscheinen weiterer Werbemittel ohne Rücksicht auf 
ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des 
Betrages und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge 
abhängig zu machen.
16. Kündigung
Kündigungen von Werbeaufträgen müssen schriftlich oder per E-
Mail erfolgen. 
17. Platzierungsbestätigungen
Platzierungsbestätigungen gelten nur unter Vorbehalt und können aus 
technischen Gründen geändert werden. In solchen Fällen kann der Verlag 
nicht haftbar gemacht werden.
18. Datenschutz
Der Werbeauftrag wird unter Berücksichtigung der geltenden daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen abgewickelt. 
19. Erfüllungsort/Gerichtsstand
Für den Werbeauftrag gilt deutsches Recht. Erfüllungsort ist der Sitz 
des Verlags.
Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öf-
fentlichen Rechts oder bei öffentlich-rechtlichem Son der ver mögen ist 
bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des Ver lags. Soweit Ansprüche des 
Verlags nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt 
sich der Gerichtsstand bei Nichtkaufleuten nach deren Wohnsitz. Es 
gilt deutsches Recht.
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